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Teil A: Begründung 
 
1 Einleitung 
 
Am 20.04.2010 ist der Bebauungsplan Nr. 13 „Südlich der Bahn“ der Gemeinde Lindwedel in 
Kraft getreten, der für ein ca. 0,25 ha großes Einzelgrundstück ein Gewerbegebiet festsetzt. 
Grundlage dafür war die parallel durchgeführte 29. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Bereits seinerzeit wurde seitens der Gemeinde erwogen, den gesamten Streifen südlich der 
Bahnlinie, zwischen K 104 und Dickeweg, als Gewerbegebiet auszuweisen, man nahm da-
mals jedoch mangels Erfordernis davon Abstand.  
 
Nunmehr beabsichtigt die Gemeinde Lindwedel, den in Rede stehenden Bereich als Gewer-
begebiet auszuweisen. Als Grundlage dafür ändert die Samtgemeinde Schwarmstedt den 
Flächennutzungsplan: 30. Änderung, hier 2. Teiländerung. Die 30. Änderung des Flächen-
nutzungsplans stellt gewerbliche Baufläche, G, dar, und hat die Beteiligungsverfahren durch-
laufen. Der Feststellungsbeschluss wurde im Samtgemeinderat gefasst, die 30. Änderung 
wurde Ende Januar 2012 vom Landkreis Heidekreis genehmigt.    
 
Während Anlass der Planung für den Bebauungsplan Nr. 13 bzw. die 29. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes konkrete Ansiedlungsbestrebungen eines örtlichen Betriebes waren, 
möchte die Gemeinde nunmehr neue Gewerbegrundstücke zur Ansiedlung „nicht erheblich 
belästigender“ Gewerbebetriebe entwickeln, um in Lindwedel wohnortnahe Arbeitsplätze zu 
schaffen.  
 
Die seinerzeitig betreffs der Bebauungsplan Nr. 13-Fläche planungsveranlassende konkrete 
örtliche Nachfrage existiert nicht mehr. Daher, und um mehreren folgend näher dargelegten 
planerischen Anforderungen entsprechen zu können, wird der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 13 nunmehr vollständig überplant und seine Festsetzungen durch neue 
Festsetzungen ersetzt. Darüber hinaus wird in Ergänzung der Vorentwurfsfassung nunmehr 
der südlich der Erschließungsstraße an der K 104 gelegene P&R-Platz einbezogen und er-
heblich erweitert. Dieser Bereich wird derzeit durch die 32. Änderung des Flächennutzungs-
plans überplant. Zu Erfordernis und Bedarf siehe näher Abschnitt 2.1. Es wurde auf den ur-
spünglich vorgesehenen Pflanzstreifen zur Bahnlinie verzichtet: Damit wird eine Nettobau-
land-Optimierung vorgenommen. Die sich daraus ergebende Zunahme des externen Kom-
pensationserfordernisses wird in Kauf genommen. Insgesamt wird diese Lösung als wirt-
schaftlicher angesehen.  
 
Im Rahmen dieser erneuten Auslegung wurde eine Anpassung des Zuschnitts der Baugebie-
te vorgenommen: Der Bereich der uneingeschränkt nutzbaren Gewerbefläche wurde vergrö-
ßert. Im Gegenzug wurde das Baugebiet im Westen reduziert. Mangels Verfügbarkeit kön-
nen auch die dort, im Übergang zum Dickeweg, ursprünglich angedachten Kompensations- 
und Bepflanzungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden. Der Geltungsbereich reduziert 
sich somit gegenüber der ersten Entwurfsfassung vom 18.07.2012 um ca. 3.600 m².  
 
Dieses Bebauungsplanverfahren wird für die Gemeinde Lindwedel von der H&P Ingenieure 
GbR, Laatzen, bearbeitet.  
 
 
1.1 Beschreibung und Lage des Geltungsbereiches und seiner Umgebung 
 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 5/71 und 6/1 (beide zum Teil) sowie (P&R) die 
Flurstücke 5/72 und 5/74 und liegt unmittelbar südlich der Bahnlinie, im Osten durch die 
Hannoversche Straße begrenzt, räumlich an den Siedlungsschwerpunkt von Lindwedel an-
grenzend. Zzgl. des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 13, der weitere Teile des 
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Flurstücks 5/71 sowie das Flurstück 5/73 umfasst, ergibt sich zur Entwurfsfassung eine  Flä-
chengröße von ca. 3,8 ha.  
 
Mit in den Geltungsbereich einbezogen wird der angrenzende Abschnitt der K 104, der hier 
neben der eigentlichen Fahrbahn einen Grünstreifen mit Baumbestand, einen Rad-/Gehweg 
sowie einen Gehölzstreifen beinhaltet.  
 
Im Geltungsbereich handelt sich um Grünlandflächen, die durch eine Baumhecke sowie eine 
Strauchhecke in drei Teile gegliedert wird, siehe Fotodokumentation auf der Folgeseite bzw. 
Beschreibung in Anlage 2. In der Südostecke befindet sich ein Park&Ride-Parkplatz, der 
nach Westen und Süden eingegrünt ist.   
 
Zwischen dem Geltungsbereich und der K 104 liegt der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 13. Eine Bebauung hat noch nicht stattgefunden. Siehe dazu näher Abschnitt 1.2.  
 
Nördlich der Bahnlinie, sprich gegenüber des Plangebietes, befindet sich bereits ein einge-
schränktes Gewerbegebiet, das sich auf einer Länge von ca. 300 m an der Bahn entlang 
zieht: Bebauungsplan Nr. 7 „Im Nettelfelde“.   
 
Fotodokumentation: 
 

        
Foto 1: K 104, Radweg, Bereich geplanter Anbindung,       Foto 2: Weide, Flurstück 6/1, westl. der Baumhecke 
im Hintergrund Baumhecke                                    
 

       
Foto 3: Strauchhecke an der Grenze von Flurstück 6/1        Foto 4: Flurstück 5/71 am Dickeweg, Blick nach Osten 
und 5/71 im Übergang zur Bahn. Blick nach Westen 
 
Südlich der Bahnlinie befindet sich im näheren Umfeld des Plangebietes keine Bebauung, 
ausgenommen das gegenüber der K 104 liegende alte Bahnhofsgebäude, das einen Hand-
werksbetrieb im sog. Außenbereich (Bäckerei) beherbergt. Der alte dörfliche Kern von Lind-
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wedel liegt ca. 300 m entfernt. Ca. 80 m südlich des Geltungsbereichs befindet sich eine 
Reithalle mit umgebenden Reitanlagen.   
  
Der Siedlungsschwerpunkt Lindwedels liegt jedoch eindeutig nördlich der Bahn, so dass mit 
dieser Planung eine neue Entwicklung eingeleitet wird bzw. die durch den Bebauungsplan 
Nr. 13 eingeleitete Entwicklung fortgesetzt wird. Die umgebenden Bereiche südlich der Bahn 
sind bisher von Wochenendhausgebieten und Einzelbebauung geprägt.  
 
Das nächstgelegene, in Hinblick auf den Belang Immissionen relevante Baugebiet ist ein 
Wochenendhausgebiet und liegt westlich des Dickewegs am Weg „Westfälischer Kamp“. 
Unmittelbar östlich des Dickeweges befindet sich eine Strauch-Baumhecke.  
 
Nördlich des Geltungsbereichs verläuft die DB-Strecke. Die Bahn hat bereits im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens Nr. 13 auf den Bestandsschutz hingewiesen sowie auf mit dem 
Betrieb einhergehende Immissionen, aus denen später keine Forderungen abgeleitet werden 
können.  
 
 
1.2 Aufhebung Bebauungsplan Nr. 13 
 
In Kenntnis der Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens, nach denen eine uneinge-
schränkte gewerbliche Nutzung der östlichen Teile des Plangebietes inkl. des schon rechts-
wirksamen Bebauungsplanes Nr. 13 möglich ist, wird nunmehr zum Entwurf das Bebau-
ungsplangebietes Nr. 13 vollständig überplant und damit aufgehoben und durch die Festset-
zungen dieses Verfahrens Nr. 16 ersetzt. Zu den Gründen:  
 

1.  Zumindest als Option soll eine übergangslose Bebauung zwischen den betroffenen 
Teilflächen ermöglicht werden. Art und Maß der baulichen Nutzung entsprachen 
schon bisher einander. Dies drängt sich auch insofern auf, weil der bisherige Bauinte-
ressent im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 13 kein Interesse mehr hat, siehe oben 
Abschnitt 1.1, und daher eine gemeinsame Vermarktung der Flächen (ggf. als kom-
munales Bauland) möglich ist.  

2. Der bisher an der Südgrenze des Bebauungsplanes Nr. 13 festgesetzte Pflanzstrei-
fen kann  - analog der Festsetzungen des Vorentwurfs des Bebauungsplanes Nr. 16 
– an die Nordkante verlegt werden, so dass eine einheitliche Grüngestaltung entlang 
der Bahn möglich wird.  

3. Ebenso wie im bereits zum Vorentwurf überplanten Geltungsbereich des Bebauungs-
plans Nr. 16 können (und sollten) auch im bisherigen Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplanes Nr. 13 lärmtechnische Regelungen getroffen werden.   

4. Entlang der Ostkante des im Bebauungsplan Nr. 13 festgesetzten Baugebietes GE 
muss der festgesetzte Bereich für Ein- und Ausfahrten aufgehoben werden, da dieser 
mit Blick auf die verkehrliche Sicherheit mit dem südlich gelegenen Erschließungs-
weg kollidiert. Stattdessen muss an der Ostkante des Gewerbegebietes zur K 104 ein 
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt werden. In diesem Zuge können auch auf 
die Festsetzungen und Regelungen zu den abgängigen bzw. nicht mehr abgängigen 
Jungbäumen im westlichen Straßenrandbereich der K 104 verzichtet werden.  

 
Verzichtet wird im Rahmen dieses Verfahrens auf neuerliche landschaftsökologische Ermitt-
lungen für den bisherigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13. Stattdessen wer-
den die seinerzeitigen Regelungen zur Kompensation in diesen Bebauungsplan Nr. 16 über-
nommen. Der Verlust des bisher an der Südkante des B-Plans 13 festgesetzten Pflanzstrei-
fens wird jedoch gesondert berücksichtigt.   
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1.3 Allgemeine Ziele der Planung  
 
Es ist Zielsetzung der Planung im Geltungsbereich gewerbliche Nutzungen zu entwickeln, für 
die in Lindwedel, das gegenüber dem Hauptort Schwarmstedt vergleichsweise abgelegen 
liegt, jedoch eine gute Zuordnung zum Großraum Hannover aufweist, diesbezüglich keine 
nennenswerten Reserven vorhanden sind. Die Gemeinde Lindwedel möchte jedoch die 
Standortgunst, die sich aus der verkehrlichen Lage (Bahnanbindung, verkehrliche Orientie-
rung nach Hannover) nutzen und baureife Gewerbeflächen vorhalten, um künftigen Nachfra-
gen gegenüber gewappnet zu sein bzw. um sich auch aktiv um Standortansiedlungen bemü-
hen zu können. Daneben soll die im Ort bereits bestehende Nachfrage nach Gewerbebau-
flächen gedeckt werden. Dafür ist südlich der Bahnlinie eine Fortsetzung des bereits nördlich 
der Bahnlinie vorhandenen eingeschränkten Gewerbegebietes vorgesehen.  
 
Nähere Angaben zum Planungserfordernis bzw. den Planungszielen und zur Flächeneig-
nung  (Alternativendiskussion) sind der Flächennutzungsplanänderung und dem Abschnitt 
2.1. zu entnehmen.  
 
Dass mit der Planung erstmals der Schritt „über die Bahn“ gemacht wird, begründet sich in 
der geplanten Art der Nutzung. Für ein Gewerbegebiet bestehen nördlich der Bahn keine 
hinreichenden, verträglich zu erschließenden Flächenreserven. Zudem besteht mit dem 
Dorfgebiet Lindwedel auch südlich der Bahn bereits ein nennenswerter Siedlungsschwer-
punkt, den die Planung an die Flächen nördlich der Bahn räumlich anbindet. Unter dem 
Blickwinkel der städtebaulichen Ordnung ist die Weiterentwicklung der kleinräumigen Flä-
chen des Bebauungsplanes Nr. 13 daher vertretbar. Es liegt keine Landschaftszersiedelung 
vor. Wichtig ist, dass das dörfliche Umfeld vollumfänglich berücksichtigt wird. Der Katalog 
zulässiger Nutzungen wie auch das zulässige Maß der Nutzung ist entsprechend gestaltet. 
Zielsetzung ist ein an den dörflichen Maßstäben orientiertes Gewerbegebiet.    
 
 
1.4 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung / Rahmenbedingungen 
 
Es wird ein vermehrtes Verkehrsaufkommen zu erwarten sein, welches jedoch über die        
K 104 verträglich abgewickelt werden kann. Sichtbeziehungen für die Radfahrer auf dem 
Radweg an der Westseite der K 104 sind zu beachten.  
 
Vom Plangebiet gehen Lärmemissionen aus. Zwar dient das bestehende eingeschränkte 
Gewerbegebiet nördlich der Bahn gleichsam als Puffer zur Wohnnutzung, jedoch bedurfte 
dieser Belang tiefergehender Betrachtungen, siehe lärmtechnische Beurteilung, Anlage 1. Im 
Rahmen des diesem Verfahren Nr. 16 zugeordneten schalltechnischen Gutachtens wurden 
auf Basis des Betriebsprogramm 2025 der DB auch schienenbedingte Lärmimmissionen 
berücksichtigt.  
 
Planfestgestelltes DB-Gelände wird nicht überplant. Aus Sicht der Gemeinde Lindwedel wird 
die Betriebsfähigkeit der planfestgestellten Eisenbahnanlagen nicht beeinträchtigt. Das be-
trifft auch den Entwässerungsgraben im Grenzbereich, der unberührt bleibt.  
 
Wichtig in diesem Zusammenhang ist für Neuanpflanzungen das DB-Netz AG-Handbuch 
882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“, zu beziehen bei der DB 
Kommunikationstechnik GmbH, Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721-938-5965 
oder -5509, vgl. allg. Hinweis IV. Dieser Belang greift nunmehr nur noch für „private“ An-
pflanzungen auf den angrenzenden künftigen Gewerbegrundstücken, da der im Vorentwurf 
geplante Pflanzstreifen zur Bahn gestrichen wurde.  
 
Zudem hat die DB darauf hingewiesen, dass je nach Bebauung und Nutzung des Plangebie-
tes unter Umständen zusätzlich Maßnahmen am Bahnübergang erforderlich werden. Die DB 
empfiehlt diesbezüglich eine rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der DB Netz AG, Regionalbe-
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reich Nord, Anlagenplanung Regionalnetze, Lindemannallee, 3, 30173 Hannover, Tel. 0511-
286-49931. In Zusammenhang mit dem Bahnübergang weist die DB zudem auf ein Stre-
ckenfernmeldekabel hin, das sich im südlichen Grenzbereich befindet. Um Kabelschäden zu 
vermeiden, sind im Falle von Arbeiten am Übergang Suchschachtungen vorzunehmen.  
 
Das Bebauungsplangebiet befindet sich in der Wasserschutzzone III a des Wasserwerkes 
„Fuhrberger Feld“ und die Bestimmungen der Schutzgebietsverordnung sind einzuhalten, 
vgl. allg. Hinweis III. Im Einzelnen führte der Landkreis dazu im Rahmen seiner Stellung-
nahmen aus:  
 
„Durch die Lage des Planungsgebietes in der Schutzzone IIIA des Wasserschutzgebietes Fuhrberger 
Feld der Stadtwerke Hannover AG ergeben sich die betreffenden Wasserschutzgebiets-Verordnungen 
(WSG-VO), die einzuhalten sind.  
 
Bei der Einrichtung und dem Betrieb von Baustellen ist folgendes zu beachten: Der Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen muss aus Gründen des Boden- und Grundwasserschutzes sehr sorgfältig 
erfolgen. Das Auslaufen von Öl und Betriebsstoffen ist zu vermeiden, Bindemittel ist in ausreichender 
Menge vorzuhalten. Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen sind unverzüglich bei der Unteren Was-
serbehörde anzuzeigen. 
 
Für die Herstellung von befestigten Flächen, Gebäuden und technischen Bauwerken dürfen keine 
mineralischen Recyclingbaustoffe verwendet werden, die auswasch- oder auslaugbare wassergefähr-
dende Baustandteile enthalten. Die eingesetzten Baustoffe dürfen Schadstoffgehalte nach dem Zu-
ordnungswert Z1.1 im Feststoff nach LAGA1 M 20 nicht überschreiten. Außerdem müssen im Eluat die 
Geringfügigkeitsschwellenwerte nach LAWA2 unterschritten werden.  
 
Eine evtl. geplante Lagerung von wassergefährdenden Stoffen/Flüssigkeiten (z.B. Heizöl, Diesel etc.) 
ist mittels Anzeigenformblatt über eine Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bei der 
Unteren Wasserbehörde des Landkreises Soltau-Fallingbostel anzuzeigen. Die Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) sowie die WSG-VO (Genehmigungs-
pflicht bzw. verbot für bestimmte Anlagen zum Lagern, Umschlagen und Abfüllen von wassergefähr-
denden Stoffen) sind einzuhalten. 
 
Nach VAwS sind in der Wasserschutzgebietszone III A oberirdische Anlagen für Stoffe der Wasserge-
fährdungsklasse 3 (z.B. Benzin) ab einer Größe > 1m³ unzulässig. Unterirdische Anlagen für Stoffe 
der Wassergefährdungsklasse 2 (z.B. Diesel) sind ab einer Größe > 10 m³ unzulässig. Unterirdische 
Anlagen für Stoffe der Wassergefährdungsklasse 3 sind ab einer Größe von >1 m³ unzulässig. 
Die unterirdische Lagerung von flüssigen Stoffen der Wassergefährdungsklasse 2 und 3 über 40 m³ 
sind nach der WSG-VO verboten, ebenso die oberirdische Lagerung über 100 m³.   
 
Tank- und Rastanlagen sind in der Zone III und III A nach Möglichkeit nicht vorzusehen. Sind sie nicht 
zu vermeiden, ist das Schmutz- und Niederschlagswasser zu sammeln und aus dem Wasserschutz-
gebiet hinauszuleiten.  
Bohrungen von mehr als 3 m Tiefe (z.B. für Brunnen oder Erdwärmeanlagen) sind ohne vorherige 
Genehmigung nach Wasserschutzgebietsverordnung verboten.  
Versickerung von Niederschlagswasser von Dachflächen über Rigolen bzw. Schächte ist nach der 
WSG-VO genehmigungspflichtig. 
Eine ggf. erforderliche Wasserhaltung ist nach § 8 des Wasserhaushaltsgesetzes, WHG, erlaubnis-
pflichtig“. 
 
Zudem sind die geologischen Voraussetzungen für das Auftreten von Erdfällen im Plangebiet 
gegeben, wenngleich diese Gefahr als gering einzuschätzen ist. Entsprechende Siche-
rungsmaßnahmen sind einzuplanen, eine Rücksprache mit dem Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie, Hannover, LBEG wird empfohlen, Tel.: 0511-643-3351. 
 
                                                
1 Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, hier: Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, 
Teil II und III vom 06.11.2003 und Teil II vom 02.04.2004. 
2 Länderarbeitsgemeinschaft Waser, hier: Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für Grundwasser vom 
Dez. 2004.  



H&P, Laatzen                                                                                                         Bebauungsplan Nr. 16 
 
 

 8

Kenntnisse über Altlasten im Plangebiet liegen nicht vor, obwohl die Nähe der Bahn unter 
Umständen einen Hinweis darauf geben könnte. In der Gemeinde sind etwaige potentiell 
altlasten-gefährdete Vornutzungen nicht bekannt. Angesichts der geplanten gewerblichen 
Nutzung wird von weiteren Erkundungen zu diesem Belang abgesehen.  
 
Mit der Planung einher geht ein Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild.  
 
 
1.5 Städtebauliches Konzept  
 
Da die Erschließung des Areals in ausreichendem Abstand vom Bahnübergang erfolgen 
muss, verläuft die Erschließungsstraße zwangsläufig an der Südkante des Plangebietes ent-
lang. Eine Verschwenken der Erschließungsstraße nach Norden würde unzureichenden 
Grundstückstiefen führen. So ergeben sich ca. 65 m, was für eine gewerbliche Nutzung hin-
reichend ist und bei Bedarf noch flexibel aufgeteilt werden kann.  
 
Ein Grünstreifen entlang des südlichen Randes ist nicht geplant, da die langfristige Option 
einer Ausdehnung nach Süden aufrechterhalten werden soll. Stattdessen werden Baum-
pflanzungen festgesetzt, um einen landschaftsbildgerechten Abschluss nach Süden zu erzie-
len. Entlang der Bahn wird der ursprünglich geplante Pflanzstreifen gestrichen, da eine Op-
timierung des vermarktbaren Baulandes erzielt werden soll. Aus Ortsbildsicht wird der 
Pflanzstreifen als verzichtbar angesehen. Auch nördlich der Bahn (Bebauungsplan Nr. 7) ist 
keine Pflanzung vorgesehen, ebensowenig nach Westen, da hier die Begründung am Di-
ckeweg als hinreichend erachtet wird.   
 
Eine Fahrverbindung zum Dickeweg soll unterbunden werden, um Durchgangsverkehr zu 
vermeiden. Lediglich ein Notweg ist hier vorgesehen bzw. erforderlich.  
 
 
 
2 Planerische Rahmenbedingungen 
 
2.1 Erfordernis und Bedarf 
 
Unter Abschnitt A. Allgemeines führt die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes zu der 
hier überplanten Teilfläche aus: 
„Ziel der 2. Teiländerung sind „nicht erheblich belästigende“ Gewerbebetriebe in Lindwedel 
auf der Südseite der Bahnstrecke …. Zweck ist die Schaffung neuer Gewerbegrundstücke 
für die Ansiedlung nicht erheblich belästigender Betriebe. Dadurch sollen in Lindwedel woh-
nortnahe Arbeitsplätze geschaffen werden. … 
Für den Umfang der benötigten Flächen für Gewerbegrundstücke lässt sich keine exakte 
Prognose erstellen. Der Bedarf hat vielfältige Ursachen: 

- Vorhandene Betriebe benötigen einen neuen Standort, weil sie sich am vorhandenen 
Standort nicht mehr entwickeln können. Sie haben nicht genügend Platz oder sie be-
einträchtigen mit ihren Emissionen die Nachbarschaft.  

- Neue Betriebe werden gegründet. Die Inhaber suchen in der Regel einen Standort in 
der Nähe ihres bisherigen Wohnorts oder in der Nähe der Kundschaft, für die sie ar-
beiten.  

Die Größe der Flächen, die zur Deckung dieses bedarf benötigt werden, lässt sich nicht be-
rechnen. Die Samtgemeinde kann nur ein Grundstücksangebot schaffen und abwarten, wie 
es in Anspruch genommen wird“.  
Ergänzend hierzu ist auf die attraktive Lage Lindwedels als Wohnstandort am Nordrand der 
Region Hannover hinzuweisen, was in den letzten Jahren – auch aufgrund attraktiver SPNV-
Verbindungen – zu einer sehr positiven Einwohnerentwicklung geführt hat. Auch mit Blick 
darauf und sich daraus ggf. ergebender Nachfrage nach örtlichem Gewerbe „hinkt“ die Ge-
werbeflächenausweisung hinterher.  
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Weiterhin führt die Begründung zur 30. Änderung aus, dass es in Lindwedel fast keine freien 
Gewerbegrundstücke mehr gibt und dass es keine entwicklungsfähigen brachgefallenen In-
dustrie-, Gewerbe- oder Militärstandorte gibt.  
Der Umfang der Flächeninanspruchnahme kann somit begründet werden. Es handelt sich 
um eine ortsnahe Arrondierung einer durch den Bebauungsplan Nr. 13 bereits vorgezeichne-
ten Entwicklungsfläche.  
 
Angesichts der Ertüchtigung der DB-Strecke und der derzeitigen völligen Überlastung des 
P&R-Platzes plant die Gemeinde in etwa eine Verdreifachung von dessen Kapazität. Die hier 
vorgenommene Flächenausweisung ist großzügig angelegt, um bedarfsweise weitere Er-
gänzungen vornehmen zu können.  
 
 
2.2 Raumordnung / Flächennutzungsplanung 
 
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde wurde geändert. Es wurde gewerbliche Bau-
fläche, G, dargestellt. Hierzu wurde mit einem zeitlichem Vorlauf zu diesem Bebauungsplan-
verfahren die 30. Änderung des Flächennutzungsplanes durchgeführt, deren Begründung im 
Verfahrensverlauf zum Belang Raumordnung ergänzt wurde.  
 
Die festgesetzte P&R-Fläche wird derzeit innerhalb der 32. Änderung überplant und nach 
deren Wirksamwerden aus dem Flächennutzungsplan entwickelt sein. Die 32. Änderung wird 
demnächst öffentlich ausgelegt.  
 
Belange der Raumordnung werden in der genannten - zwischenzeitlich genehmigten - Flä-
chennutzungsplanänderung somit ausführlich angesprochen und beurteilt. Ergänzend wird 
auf den vorherigen Absatz 2.1. verwiesen. Im Rahmen dieses Bebauungsplanes bedarf es 
dazu keiner weiteren Aussagen.  
 
 
2.3 Änderung anderer Pläne / Dorferneuerungsplanung 
 
Eine Änderung anderer Pläne ist nicht erforderlich.  
 
Hinzuweisen ist darauf, dass in Lindwedel eine Dorferneuerungsplanung existiert. Deren 
Ziele werden durch die vorliegende Planung jedoch nicht in Frage gestellt. Gewerbliche Vor-
haben entziehen sich zudem etwaigen Gestaltungsvorgaben. Umso wichtiger ist eine land-
schaftsbild-wirksame Eingrünung. Dem folgt diese Planung.  
 
 
2.4 Belange benachbarter Gemeinden 
 
Belange der Bauleitplanung benachbarter Gemeinden werden durch dieses Verfahren vo-
raussichtlich nicht berührt, § 2 (2) BauGB.  
 
 
2.5 Ergebnisse des schalltechnischen Gutachtens 
 
Das schalltechnische Gutachten, sh. Anlage 1, berücksichtigt die gewerbliche Nutzung des 
gesamten Streifens zwischen der K 104 und dem Dickeweg, sprich den Bebauungsplan Nr. 
16 sowie die Festsetzungen des bis dato rechtswirksamen Bebauungsplanes Nr. 13, der ein 
uneingeschränktes Gewerbegebiet vorsah. Einzelheiten zu den örtlichen Verhältnissen, den 
Berechnungsansätzen und den Varianten der Emissionskontingentierung sind dem Gutach-
ten zu entnehmen.  
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Die Gemeinde Lindwedel entscheidet sich für die Festsetzung von Emissionskontingenten 
entsprechend der Variante 1 des Gutachtens. Das bedeutet, dass auf knapp 75 % der Plan-
gebietsfläche eine uneingeschränkte gewerbliche Nutzung zulässig ist. Lediglich im westli-
chen Bereich sind erheblich reduzierte Pegel vorzusehen, deren Niveau tagsüber knapp ei-
nem Mischgebiet entspricht, nachts sogar noch darunter liegt und sich eher im Rahmen ei-
nes allgemeinen Wohngebietes bewegt.  Das bedeutet, dass ein nächtlicher Betrieb auf die-
ser Fläche kaum möglich ist. Die Gemeinde Lindwedel nimmt dies in Kauf: Zum einen würde 
es einer erheblichen Reduzierung auch der übrigen Kontingente (östlicher Bereich) bedürfen, 
um die zulässigen Emissionswerte im westlichen Teil anzuheben, so dass auch die typisch-
gewerbliche Nutzung im überwiegenden östlichen Teil fraglich würde, vgl. dazu Variante 2 
des Gutachtens, wonach sich für den westlichen Teil nur eine unmaßgebliche Verbesserung 
einstellt. Zum anderen setzt die Gemeinde Lindwedel mit Blick auf die längerfristige Entwick-
lung darauf, dass das immissionssensible Wochenendhausgebiet westlich des Dickeweges, 
das die lärmtechnischen Einschränkungen maßgeblich zu verantworten hat, sich ggf. lang-
fristig auflöst. In diesem Fall kann recht problemlos eine Anpassung der lärmtechnischen 
Regelungen für den westlichen Teil und bis dahin zumindest eine uneingeschränkte Nutzung 
des überwiegenden östlichen Teils der Fläche erfolgen. Im Übrigen berücksichtigt das Gut-
achten bei seinen Aussagen die freie Schallausbreitung, das heißt abschirmende Wirkungen, 
z.B. durch einen örtlichen Wall oder indem z.B. Nutzungen in Hallen / Gebäuden stattfinden 
sind nicht berücksichtigt und führen dann zu besseren Ausnutzungsmöglichkeiten, die dann 
im Einzelfall schalltechnisch zu betrachten wären.  
 
Darüber hinaus hat das schalltechnische Gutachten die Lärmeinwirkungen des Bahnver-
kehrs auf das Plangebiet ermittelt. Den Empfehlungen des Gutachters folgend schließt der 
Bebauungsplan Betriebsleiterwohnungen auf einem 25 m tiefen Streifen parallel zur Bahn-
strecke aus und lässt eine anderweitige Orientierung auf dem Grundstück nur ausnahmswei-
se zu, wenn die Fenster von Räumen mit Nachtnutzung auf der von der Schallquelle abge-
wandten Gebäudeseite angeordnet werden.  
 
Ergänzungsgutachten vom 25.01.2013 
Das Ergänzungsgutachten berücksichtigt folgende zwischenzeitlich geänderten Planungszie-
le: 

- Wegfall des Pflanzstreifens entlang der Bahnlinie und damit verbunden Vermehrung 
der emissionswirksamen Fläche, 

- Anlage des P&R-Platzes im Südosten des Plangebietes, 
- Wegfall der Übergangsfläche zum Dickeweg, damit verbunden Reduzierung der 

emissionswirksamen Fläche dort.  
 
Im Ergebnis konnte, bei annähernd gegenüber dem Ausgangsgutachten, siehe oben, gleich-
bleibenden Immissionen eine Optimierung der uneingeschränkt nutzbaren Gewerbefläche 
erfolgen: Die „Perlschnur“ konnte 17,50 m nach Westen verschoben werden, die uneinge-
schränkt nutzbare Gewerbefläche damit um knapp 1.300 m² vergrößert werden. Im westli-
chen Teil verbleibt es bei den oben angeführten Pegeln. Es wird dafür ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet, GEe, festgesetzt.  
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3 Umfang und Erforderlichkeit der Festsetzungen 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
13, um hier einen einheitlichen Gebietscharakter zu erzielen.  
 
 
3.1 Art der baulichen Nutzung  
 
Gemäß der vorhergehend genannten Zielsetzung werden folgende Festsetzungen der Art 
der baulichen Nutzung vorgenommen:   
 
Es wird ein Gewerbegebiet, GE, nach § 8 BauNVO festgesetzt. Analog der Vorschläge des 
schalltechnischen Gutachtens werden Emissionskontingente vergeben, siehe dazu auch 
vorstehender Abschnitt 2.5. die Angabe von 65/50 dB(A)/m² als Emissionskontingent ist 
gleichbedeutend mit einer uneingeschränkten gewerbegebietstypischen Nutzung. Als Regu-
lativ wird diese Obergrenze festgesetzt, um dem „Windhundprinzip“ vorzubeugen, sprich zu 
verhindern, dass auf einer Teilfläche größere Emissionen erzeugt werden, die die Nutzung 
einer anderen Teilfläche erheblich einschränken.  
 
Zulässig sind:  

- Gewerbebetriebe aller Art, außer den unten aufgeführten nicht zulässigen Betrie-
ben,  

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
- Anlagen für sportliche Zwecke, 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, in einem Abstand von mind. 25 
m von der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs (parallel zur Bahnlinie). 

 
Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, in einem Abstand von < 25 m 
von der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs (parallel zur Bahnlinie), wenn 
die Fenster von Räumen mit Nachtnutzung auf der von der Schallquelle abge-
wandten Gebäudeseite angeordnet werden, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke 
 
Nicht zulässig sind:  

- Einzelhandelsbetriebe, die nicht der wohnortbezogenen Nahversorgung dienen, 
- Gewerbebetriebe und Anlagen, die der Ablagerung von Abfällen und zur Behand-

lung und Lagerung von Schrott oder Autowracks dienen,  
- Tankstellen, 
- Vergnügungsstätten, 
- Bordelle und bordellartig betriebene Gewerbebetriebe, 
- Spielhallen und ähnliche Unternehmen im Sinne des § 33i Gewerbeordnung, so-

wie Schank- und Speisewirtschaften, in denen mehr als drei Spielgeräte aufge-
stellt oder andere Spiele mit Gewinnmöglichkeiten im Sinne des § 33d Gewerbe-
ordnung veranstaltet werden, gleichgültig, ob in einem oder verschiedenen Räu-
men. 

 
Grundsätzlich ist der Nutzungskatalog weit gefasst, allerdings sind standortunverträgliche 
Nutzungen reduziert worden. So sind (selbständige) Lagerhäuser und Lagerplätze nur aus-
nahmsweise zulässig, da damit oftmals starker Lkw-Verkehr (Logistik) einhergeht, was zu 
u.U. unzuträglichen Belastungen der Ortslage führen kann. Einzelhandelsbetriebe werden 
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gemäß der raumordnerischen Vorgaben auf die Nahbereichsversorgung reduziert. Tankstel-
len werden aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet ausgeschlossen, ebenso Schrott- und 
Autohandel.   
 
Betriebsbezogene Wohnungen sind unter den Vorgaben gemäß § 1 der textlichen Festset-
zungen bzw. des schalltechnischen Gutachtens zulässig.  
 
Vergnügungsstätten, Bordelle, Spielhallen und ähnliches sind unzulässig, da mit dem dörfli-
chen Charakter und der Ortseingangssituation unverträglich.  
 
Im westlichen Teil wird aufgrund der eingeschränkten Emissionen ein eingeschränktes Ge-
werbegebiet, GEe, bei ansonsten unverändertem Nutzungskatalog festgesetzt.  
 
 
3.2  Maß der baulichen Nutzung / Bauweise 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird an den Maßstäben eines Mischgebietes orientiert, für 
das gemäß § 17 BauNVO eine maximal zulässige Grundflächenzahl von 0,6 vorgesehen ist, 
um dem dörflichen Ortseingangscharakter gerecht zu werden. Zudem wird Eingeschossigkeit 
festgesetzt. Auf § 19 (4) BauNVO wird hingewiesen. Danach ist eine Überschreitung der 
festgesetzten GRZ durch Nebenanlagen, Stellplätzen, Zufahrten etc. bis zu einer GRZ von 
0,8 zulässig.  
 
Die Bauweise ist eine offene Bauweise, sprich mit den gemäß NBauO erforderlichen Ab-
ständen zu den Nachbargrundstücken. 
 
 
3.3 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
 
Die Erschließung erfolgt aus Richtung Osten von der Hannoverschen Straße südlich des 
Geltungsbereichs des bisherigen B-Plans 13, in einem Abstand von ca. 50 m vom Bahn-
übergang.  Die Gemeinde Lindwedel geht davon aus, dass die Anbindung der künftig ca. 3 
ha Gewerbegebiet an die K 104 ohne weitere bauliche Maßnahmen im Straßenraum der K 
104 erfolgen kann. Hierzu bedarf es im Rahmen der Erschließungsplanungen weiterer Ab-
stimmungen mit dem Landkreis Heidekreis als Unterer Verkehrsbehörde, um den Aus-
baustandard der Einmündungssituation darzulegen.  
 
Es ist im Rahmen der Erschließungsplanung vor Ort zu überprüfen, ob - wie bisher beim B-
Plan 13 - bestehende Jungbäume (Linden) vom Einfahrtsbereich betroffen sind und ob ggf. 
eine Versetzung nötig und möglich ist. Die bisher im Zufahrtsbereich des B-Plans 13 stehen-
de und entsprechend zu versetzende Linde kann nunmehr stehen bleiben. Dieses Verfahren 
verzichtet auf Regelungen dazu, da der Straßenseitenraum der K 104 grundsätzlich unbe-
rührt bleibt.  
 
Die künftige Fläche des P&R-Platzes wird als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
festgesetzt.  
 
Zur Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation kann das Plangebiet an 
das bestehende Leitungsnetz angeschlossen werden.  
 
Die Abfallentsorgung wird durch die Abfallwirtschaft Heidekreis gewährleistet. Die Übernah-
me der Abfallentsorgung erstreckt sich insoweit nur auf die dem öffentlich rechtlichen Ent-
sorgungsträger zugewiesenen bzw. zu überlassenden Abfälle. Die Erreichbarkeit des Plan-
gebietes ist möglich. Allerdings sind die Vorgaben der Abfallentsorgungssatzung (AES) zu 
beachten, insbesondere in Bezug auf die Bereitstellung (§ 17 Abs. 2 AES) am Abfuhrtag an 
der öffentlichen Straße.  
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Das Baugebiet wird an das Abwassernetz der Samtgemeinde angeschlossen. 
 
Zum Dickeweg wird ein Fußweg (auch als Radweg möglich) festgesetzt, der aufgrund seiner 
Breite von 5 m auch eine Notweganbindung für Rettungsfahrzeuge etc. darstellt. Diese Zu-
fahrt ist nach DIN 14095 herzustellen und kann durch Sperrpfosten gesichert werden.  
 
Brandschutz: 
Ausreichende Löschwassermengen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 sind durch das im 
Baugebiet vorgesehene Wasserversorgungsnetz in der vom Regelwerk genannten Mindest-
menge für den heranzuziehenden Bereitstellungszeitraum zu gewährleisten. Es wird von 
einer vorzuhaltenden Menge von mind. 1.600 l/min über mindestens 2 h Benutzungsdauer, 
erreichbar von jeder baulichen Anlage in max. 300 m Entfernung ausgegangen. Die Brand-
bekämpfung erfolgt zentral durch die Samtgemeinde Schwarmstedt. 
 
 
3.4 Eingrünung 
 
Um den P&R-Platz wird ein 7,5 bzw. 5 m breiter Pflanzstreifen vorgesehen. Der 7,5 m breite 
Streifen ermöglicht eine dreireihige Pflanzung. Die Aufteilung ist wie folgt vorgesehen: 
 
2 m Randstreifen zum Acker 

1. Pflanzreihe /  
2 m Abstand /  

2. Pflanzreihe /  
2 m Abstand /  

3. Pflanzreihe /  
1,5 m Randstreifen zum P&R-Platz. 
 
Dabei sind in der mittleren Reihe auch höherwüchsige Gehölze im Sinne mehrerer Wuchs-
horizonte möglich. Im 5 m Streifen ist zumindest eine zweireihige Bepflanzung mit zwei 
Wuchshorizonten möglich.  
 
Die Nord-Süd-durchlaufende Baumhecke im östlichen Teil wird erhalten. Dies führt zu einer 
Einbindung und Abschirmung bzw. einer wirksamen internen Gliederung des Plangebietes.  
 
Im Westen besteht eine Eingrünung am Dickeweg. Hier wird auf weitere Maßnahmen ver-
zichtet, zumal sich der Flächenzugriff hier schwierig gestaltet. Im Süden wird unter Hinweise 
auf mögliche Entwicklungsflächen nach Süden ebenfalls auf eine Eingrünung verzichtet.  
 
 
4 Flächenbilanz 
 
Die Flächenbilanz wird gegenüber dem Vorentwurf um die Flächenanteile des bisherigen 
Bebauungsplanes Nr. 13 unter Berücksichtigung der hier vorgenommenen Anpassungen, 
u.a. Wegfall der 3.600 m² großen Übergangsfläche zum Dickeweg, sowie um die P&R-
Fläche und weitere Teile der K 104 ergänzt.  
 
 B-Plan 13 B-Plan 16 (Vorent-

wurfs-Abgrenzung) 
B-Plan 16  
(2. Entwurfsfassung) 

Straßenfläche K 104 900 300 1800 
Erschließungsstraße inkl. 
Geh/Radweg 

- 5400 4800 

Baugebiet GE 3000 20200 23500 
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Pflanzstreifen (ca.) 4003  3300 800 
Erhalt Hecke im östl. Teil  - 550 550 
P&R-Fläche (ohne 
Pflanzstreifen) 

- - 2950 

Geltungsbereich 4300 30500 34.400 
Anmerkung Kompensation hier-

für im Rahmen des 
B-Plans 13 abgesi-

chert. 

Erstmaliger Eingriff: Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
erforderlich,  
außer K 104 

Angaben in m² (manuelle Ermittlung und Rundung – Abweichungen bei digitaler Ver-/Messung mög-
lich). 
 
Versiegelung insgesamt: 
Baugebiete GE (Pflanzstreifen nicht mit angerechnet):  23.500 x 0,6 = 14.100 m² 
unter Berücksichtigung von § 19 (4) BauNVO:   23.500 x 0,8 = 18.800 m²  
zzgl. Straße, Versiegelung ca. 2/3:     4.800 x 0,66 =   3.200 m² (ca.) 
zzgl. P&R-Platz, Versiegelung ca. 2/3:    2.950 x 0,66 =   1.950 m² (ca.) 
 
Summe Versiegelung unter Berücksichtigung von § 19 (4) BauNVO:    23.950 m² (ca.) 
 
 
 
5 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
 
Als Grundlage der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung dient die Bestandsaufnahme des Büros 
Abia, vgl. Anlage 2 bzw. die Bewertung der Eingriffserheblichkeit im Umweltbericht. 
 
Im Geltungsbereich des ehemaligen Bebauungsplanes Nr. 13 entfällt der Pflanzstreifen von 
knapp 400 m², siehe Flächenbilanz. Dies ist gesondert zu berücksichtigen. Der Eingriff in die 
Gehölzstruktur am östlichen Rand entfällt, weil die Zufahrt aufgehoben wird.  
 
Für den Bebauungsplan Nr. 13-Bereich werden die bereits abgesicherten externen Kompen-
sationsmaßnahmen aus dem Verfahren des B-Plans 13 gleichsam nachrichtlich in den Plan 
übernommen, hier als Allgemeiner Hinweis V. Einer gesonderten textlichen Festsetzung oder 
vertraglichen Regelung bedarf es nicht mehr.  
 
Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung beschränkt sich auf die Betrachtung des erstmalig 
überplanten Bereichs, siehe Flächenbilanz, zzgl. des o.g. 400 m² Pflanzstreifens, der nun-
mehr Bestandteil des Nettobaulandes GE wird.    
 
  

 
Eingriffsbewertung 

Straßenfläche K 104 900 Kein Eingriff 
Erschließungsstraße 4.800 Erheblicher Eingriff, vornehm-

lich in  GIT  
Baugebiet GE gesamt abzgl. 
GE aus BP 13 

20.500 Erheblicher Eingriff, vornehm-
lich in GIT, teils in GMA 

Pflanzstreifen 800 Teilweise Überformung von 
GMA 

                                                
3 Tatsächlich war der Pflanzstreifen in B-Plan 13 Bestandteil des Baugebietes. Aus Gründen der einheitlichen 
Systematik und Klarheit wird er hier gesondert aufgeführt.  
Zudem wird der Pflanzstreifen nunmehr auch als Maßnahmenfläche nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzt. Da-
mit wird der Pflanzstreifen im Bereich des ehemaligen B-Plan 13 nicht länger auf die anrechenbare Grundstücks-
fläche nach § 19 (3) BauNVO addiert. Damit reduzieren sich die tatsächliche Versiegelung im Bereich des ehem. 
B-Plans 13 und damit auch die erforderliche Kompensation geringfügig. Dies wird jedoch im Rahmen dieser Pla-
nungen als unerheblich vernachlässigt. 



H&P, Laatzen                                                                                                         Bebauungsplan Nr. 16 
 
 

 15

Erhalt Hecke im östl. Teil  550 Kein Eingriff 
P&R, neu, erstmalig überplant 2.950 Erheblicher Eingriff, vornehm-

lich in  GIT 
 Eingriffsbereich:  29.050   

Angaben in m² 
 
Unter Bezugnahme auf die im Umweltbericht festgestellten Biotoptypen ergibt sich somit für 
den Eingriffsbereich folgender Ausgangswert: 
 
GIT (Baugebiet, P&R, Straße, Pflanzstr.): 29.050 m² x 2 Wertpunkte =   58.100 Wertpunkte 
HSE (geplanter Pflanzstreifen BP 13):      400 m² x 3 Wertpunkte =     1.200 Wertpunkte 
HFB (Durchbruch Erschließungsstraße):      150 m² x 3 Wertpunkte =        450 Wertpunkte 
Summe Ausgangswert:                    59.750 Wertpunkte 
 
Unter Berücksichtigung einer GRZ von 0,6 und der Berücksichtigung von Nebenanlagen 
kann für die Baugebiete GE und die Straße sowie den P&R-Platz eine Gesamtversiegelung 
von 23.950 m² ermittelt werden, s.o. Abschnitt 4.  
 
Die festgesetzten Pflanzstreifen mit ca. 800 m² Fläche können bei entsprechender Bepflan-
zung (standortheimische Gehölze, mehrreihig, gestaffelte Höhen) mit 3 Wertpunkten pro m² 
belegt werden. Für die Restflächen wird ein Wertpunkt angesetzt (Scherrasenfläche o.ä.).  
 
In der tabellarischen Übersicht stellt sich der Planungszustand damit wie folgt dar:  
 
Gesamtfläche Eingriffsbereich:   29.050 m² 
 
Versiegelung, Summe:    23.950 m² x 0 Wertpunkte =            0 Wertpunkte 
Pflanzstreifen, geplant:        800 m² x 3 Wertpunkte =     2.400 Wertpunkte 
Restflächen (TF, GRA) auf den Grundstücken 
und im Straßenraum:      4.300 m² x 1   Wertpunkt =     4.300 Wertpunkte 
Summe Planungswert:                                   6.700 Wertpunkte 
 
 
Auf die mögliche bilanzielle Anrechnung von Einzelbaumpflanzungen entlang der Planstra-
ße, wird verzichtet, da sich hieraus kein maßgeblicher anrechenbarer Vorteil ergibt und die 
Maßnahme zuvorderst dem Landschaftsbild dient. 
 
Es wird deutlich, dass gegenüber dem Ausgangwert ein erhebliches Defizit verbleibt. Es ist 
erforderlich, umfangreiche externe Kompensationsmaßnahmen - außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes - durchzuführen. Die Maßnahmen müssen einen Flächenwert 
von ca. 53.000 Punkten gemäß Städtetagsmodell aufweisen.  
 
Die Gemeinde Lindwedel hat zwar einen Kompensationspool auf dem Flurstück 18/1, Flur 3. 
Dieser umfasst noch ca. 0,65 ha Fläche und ist somit für die hier erforderlichen Maßnahmen 
nicht ausreichend. Bei Aufwertung um 2 Wertpunkte bedarf es ca. 2,65 ha aufwertungsfähi-
ger Fläche, sprich abzgl. der noch vorhandenen Poolfläche 2,00 ha.   
 
Hinsichtlich der Beeinträchtigung faunistischer Lebensräume sieht die Gemeinde Lindwedel 
aufgrund der Aussagen des Fachgutachters, sh. Anlage 2 bzw. Umweltbericht, keinen An-
lass für spezielle Kompensationsmaßnahmen. Zum einen ergibt sich bereits aus der Aus-
gangswerttigkeit der Grünlandbiotope, s.o., ein vergleichsweise hoher Kompensationsauf-
wand. Die Gemeinde Lindwedel geht davon aus, dass dabei auch die Lebensraumansprüche 
der betroffenen Avifauna dabei berücksichtigt werden können. Zum andere finden sich im 
südlichen Anschluss an das Plangebiet weitere Offenlandflächen gleicher Biotopstruktur, die 
die Lebensraumanforderungen erfüllen. Solange Erschließungs- und Baumaßnahmen die 
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Brutzeiträume potentiell betroffener Vögel meiden, sieht die Gemeinde Lindwedel die Belan-
ge der Avifauna als hinreichend berücksichtigt an.  
 
Zu Fledermäusen führt der Fachgutachter aus, dass für einzelne Arten ein Nahrungs- und 
Lebensraumpotential vorliegt, dass aber mit Brut-/Quartiersstandorten nicht zu rechnen ist, 
weil die Gehölze dafür noch zu jung sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Eignung der Baumhe-
cke im östlichen Teil des Geltungsbereichs als Leitstruktur für nächtliche Flugaktivitäten. 
Diese wird durch den Bau der Straße unterbrochen. Der Gutachter hält eine Unterbrechung 
entsprechend er schon vorhandenen Durchbrüche für vertretbar, sprich entsprechend zum 
Beispiel der Breite der Bahntrasse oder der Hoper Straße. Zwar setzt der Bebauungsplan 
eine Straßenraumbreite von 14 m fest, jedoch wird die eigentliche Fahrbahn voraussichtlich 
max. 7 m breit, eher 6,00 bis 6,50 m. Dann folgt in der Regel ein Grünstreifen, der den Geh-/ 
Radweg von der Fahrbahn trennt. Es sollte im Rahmen der Ausbauplanung sichergestellt 
werden, dass im Bereich der Hecke keine seitlichen Parkstreifen o.ä. angelegt werden, die 
den Durchbruch vergrößern. Vielmehr sollte als wirksame Maßnahme der Eingriffsminderung 
geprüft werden, ob im Bereich des Grünstreifens zwischen Fahrbahn und Gehweg Gehölze 
erhalten werden können. Andernfalls muss eine Ergänzungspflanzung erfolgen. Dies wird 
per textlicher Festsetzung abgesichert.  
 
Bis zum Satzungsbeschluss muss die Absicherung der externen Maßnahmen über einen 
städtebaulichen Vertrag erfolgen, wobei davon ggf. abgesehen kann, wenn die Gemeinde 
die in Rede stehenden Fläche erworben hat. Allerdings ist die Maßnahme auf dem Flurstück 
diesem Bebauungsplan (schriftlich / vertraglich) zuzuordnen, § 9 (1a) BauGB. Die Gemeinde 
Lindwedel hat neben der Anrechnung der verbleibenden Poolfläche am Dickeweg von 0,65 
ha, siehe oben, das 2,95 ha große Flurstück 40/7 in der Gemarkung Hope erworben.  
 
Durch brach fallen lassen von 2,00 ha bisher intensiv genutzten Ackerlandes auf dem ge-
nannten Flurstück und damit Aufwertung um zwei Wertpunkte gemäß Städtetagsmodell kann 
der externe Ausgleichsanspruch damit erfüllt werden.  
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde werden ggf. Initialpflanzungen auf der 
Fläche, insbesondere entlang der Ränder vorgesehen, nicht zuletzt um die Fläche in der 
Örtlichkeit wirksam abzugrenzen und vor Zugriff zu schützen.  
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Teil B: Umweltbericht 
 
6 Umweltbericht 
 
Gemäß § 2a BauGB Nr. 2 hat die Gemeinde Lindwedel im Umweltbericht die auf Grund der 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschut-
zes darzulegen. 
 
 
6.1 Einleitung / Rahmenbedingungen 
 
Für die weitere gewerbliche Entwicklung und die Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze, 
plant die Gemeinde Lindwedel die Ausweisung einer Gewerbefläche südlich der Ortslage, 
westlich der Hannoverschen Straße, auf einer Grünland und Weide genutzten Fläche an der 
Bahnlinie nach Hannover. Östlich des Plangebietes hat die Gemeinde im Jahr 2010 bereits 
den Bebauungsplan Nr. 13 mit grundsätzlich gleichem Festsetzungsgehalt aufgestellt.  
 
Für das Bauleitplanverfahren ergaben sich im Überblick vor allem folgende umweltrelevante 
Fragestellungen: 

• Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche, 
• Ermittlung des floristisch-faunistischen Bestands, insb. in Hinblick auf geschützte Ar-

ten, 
• Mögliche Konflikte aufgrund von Emissionen / Immissionen.  

 
Schwierigkeiten bei der Datenermittlung gab es nicht. Zwischenzeitlich liegen fachgutachter-
liche Erhebungen und Ermittlungen zu den Belangen Flora / Fauna (inkl. Artenschutz) und 
Lärm vor.  
Natur- und / oder Landschaftsschutzgebiete sowie europäische Schutzgebiete sind nicht 
betroffen. Über o.g. Belange hinausgehende, besondere Ziele des Umweltschutzes o.ä., die 
sich aus weiteren einschlägigen Fachgesetzen oder -plänen ergeben, sind nicht bekannt.  
 
 
6.2 Ziele und Inhalte des Bauleitplans 
 
Der Bebauungsplan setzt ein Gewerbegebiet, GE mit mischgebietstypischer Versiegelung, 
Grundflächenzahl (GRZ) 0,6, fest. Der Nutzungskatalog ist auf den Standort abgestellt, das 
heißt, vermeintlich emissionsintensive Betriebe, wie z.B. Logistiker (mit Blick auf den An-
fahrtsweg durch die Ortslage) werden nicht zugelassen, ebenso Nutzungen, die den Trink-
wasserschutz gefährden könnten. Insofern entsprechen die Planinhalte in etwa dem bisher 
angrenzenden Bebauungsplan Nr. 13, der mit diesem Bebauungsplan Nr. 16 vollständig 
überplant und damit aufgehoben wird, so dass ein durchgängig nutzbares Baufenster ent-
steht.   
 
Im südöstlichen Bereich wird ein bestehender Park&Ride-Platz überplant und erheblich ver-
größert.  
 
Es werden für den westlichen Teilbereich Regelungen zur Reduzierung von Emissionen aus 
dem Plangebiet getroffen. Grundlage dessen sind Aussagen aus der lärmtechnischen Beur-
teilung, sh. Anlage 1.  
 
Zur Eingrünung des P&R-Platzes werden Pflanzstreifen festgesetzt, um Eingriffe in das Orts- 
und Landschaftsbild abzumildern. Landschaftsbildprägende Hecken im östlichen Teil des 
Plangebietes werden erhalten.  
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6.3 Nullvariante / Alternativenprüfung 
 
Bei Nicht-Realisierung der Planung würde der Standort auch weiterhin landwirtschaftlich ge-
nutzt. Die typische Freiflächenflora / -fauna würde bestehen bleiben.  
 
Der Standort liegt getrennt von der Bahnlinie südlich der Ortslage. Er weist weiteres Entwick-
lungspotential, Richtung Süden, auf. Er ist durch den Bebauungsplan Nr. 13 bereits vorge-
prägt. Es handelt sich somit nicht um die Öffnung eines Einzelstandortes, sondern um die 
Einbindung in ein Entwicklungskonzept. Dies berücksichtigend finden sich in Lindwedel keine 
vergleichbar geeigneten Standorte.  
 
 
6.4 Bestanderhebung und -bewertung / Auswirkungen 
 
Auswirkungen in Form von Immissionen, Fahrverkehr o.ä. auf die Wohnnutzungen Lindwe-
dels, sprich das Schutzgut Mensch, wurden untersucht. Gemäß der vorliegenden Aussagen 
der lärmtechnischen Beurteilung bedarf es lärmtechnischer Einschränkungen, auch in Bezug 
auf die angrenzende Bahnstrecke bzw. betriebsbezogenes Wohnen.   
 
Die in der städtebaulichen Planung anzuwendenden Orientierungswerte der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau“ wurden berücksichtigt, so dass diesbezüglich planbedingt keine 
erheblichen Auswirkungen auf den Menschen eintreten.  
 
Mit der Planung geht darüber hinaus ein Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild einher, der auszugleichen ist. Allerdings liegen ausweislich des regionalen Raumord-
nungsprogramms, RROP 2000, des Landkreises, keine Natur und Landschaft oder etwaige 
Erholungsfunktionen betreffenden Ausweisungen vor, so dass auch diesbezüglich nicht von 
erheblichen Auswirkungen auf den Menschen auszugehen ist.  
 
Die Schutzgüter Tiere und Pflanzen werden über die vorhandenen Biotoptypen erfasst. Bei 
der Erfassung wird der Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS, O. V., 
2011, Naturschutz und Landschaftspflege Heft A4) zugrunde gelegt. Es wurde eine Aufnahme der 
Rote-Liste-Pflanzenarten durchgeführt, zudem erfolgte eine Einschätzung der Avifauna so-
wie gesondert eine Potentialanalyse betreffs von Fledermäusen. Es wird auf Anlage 2 ver-
wiesen, die hiermit zum Bestandteil des Umweltberichts erklärt wird.  
 
Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt nach Maßgabe der Arbeitshilfe zur Ermittlung von 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung (NIEDERSÄCHSISCHER STÄDTETAG, 
2008) in einer 6-stufigen Wertskala. 
 
Von der Planung erstmalig betroffen sind folgende Flächenanteile, hier ausschließlich betref-
fend den Geltungsbereich ab einer Entfernung von ca. 55 m vom westlichen Straßenraum 
der K 104, sprich ohne den Geltungsbereich des vorherigen Bebauungsplanes Nr. 13. Die 
folgenden Ausführungen treffen auch den P&R-Bereich zu.  
 
Der überwiegende Teil des Plangebietes ist Grünland, das jeweils zur Hälfte als Mähwiese 
bzw. Pferdeweide genutzt wird. Die als GITm bzw. GITw anzusprechenden Flächen haben 
Wertstufe 2 gemäß Städtetagsmodell. Sie werden weitestgehend überplant und zu großen 
Teilen (durch das Gewerbegebiet und die Straßenfläche) versiegelt, so dass die Lebens-
raumfunktionen auf über 3 ha nahezu vollständig verloren gehen.  
 
An der nordwestlichen Ecke fand sich ein ca. 800 m² großer Bereich Mageres Mesophiles 
Grünland kalkarmer Standorte, GMAm, Wertstufe 4 gemäß Städtetagsmodell, der einem 
FFH-Lebensraumtyp entspricht. Aufgrund der geringen Größe war der Bereich allerdings 
nicht gesetzlich geschützt. Diese Fläche ist nunmehr zur erneuten Auslegung nicht mehr im 
Geltungsbereich gelegen und bleibt insofern unberührt.  
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Aufgrund der Führung der Erschließungsstraße muss ein Teil der im Osten gelegenen 
Baumhecke, HFB, Wertstufe 3 gemäß Städtetagsmodell, weichen. Ansonsten wird diese als 
zu erhaltend im Bebauungsplan festgesetzt, ebenso die Hecke am Dickeweg. Dahingegen 
muss die lückige Strauchhecke, HFS, die sich von der Baum-Strauchecke bis an die Straße 
Dickeweg erstreckt, auf einer Länge von ca. 250 m den Planungen weichen. Als Breite sind 
ca. 5 m anzusetzen, mithin insgesamt ca. 1.250 m².  
 
Der Seitenraum der Bahnlinie wird durch die Planung nicht berührt. 
 
Es wurden keine Gefäßpflanzenarten der Roten Liste Arten Niedersachsen und Bremen 
(Grave 2004) nachgewiesen.  
 
Anlage 2 enthält auch Aussagen zu den Artengruppen der Vögel und Reptilien. Die Be-
obachtungen deuten auf eine gewisse Bedeutung des Plangebietes für die Avifauna hin. 
Dies gilt allerdings vor allem für die Säume und Hecken, die weitgehend erhalten bleiben. 
Der Randbereich der Bahnstrecke, der als potentieller Lebensraum der Zauneidechse fest-
gestellt wurde, bleibt unberührt.   
 
Zusammenfassend kann das Vorkommen gefährdeter Arten in den überplanten Freiflächen 
nicht ausgeschlossen werden, so z.B. für das Rebhuhn sowie für den Wiesenpieper und das 
stark gefährdete Braunkehlchen, wobei letztere regional recht selten sind. Für die Feldlerche 
ist der Lebensraum aufgrund der Nähe der Sichtkulissen eingeschränkt, dennoch kann eine 
Brut nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Für Fledermäuse gilt, dass insbesondere die 
östliche Hecke als Leitstruktur zu erhalten ist, was bedeutet, dass die Unterbrechung im Be-
reich der Hauptfahrbahn der Erschließungsstraße auf das unbedingt notwendige Breitenmaß 
zu reduzieren ist. Ggf. sind ergänzende Pflanzungen vorzunehmen, um die Leitstruktur in 
ihrer Funktion zu bewahren.  
 
Bezüglich der Schutzgüter Boden und Wasser ist u.a. wichtig festzustellen, ob seltene oder 
besonders schutzwürdige Bodentypen vorliegen, die ggf. zusätzlichen Kompensationsbedarf 
zugunsten dieses Schutzgutes begründen. Dieses ist nicht der Fall. Es findet sich im Plan-
gebiet und dessen Umgebung Gley-Podsol. Der Bodentyp ist nicht schutzwürdig (Quelle: 
Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie 4. Das Plangebiet liegt in 
einem Trinkwasserschutzgebiet, was entsprechende Regelungen nach sich zieht.  
 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima / Luft sind nicht erkennbar.  
 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild können anhand des zulässigen Maßes der baulichen 
Nutzung und etwaiger Eingrünungsmaßnahmen bewertet werden. Mit der festgesetzten Ein-
geschossigkeit und der Grundflächenzahl von 0,6 entspricht das Baugebiet eher einem 
Mischgebiet als einem Gewerbegebiet. Die soweit zulässige Baumasse kann über entspre-
chende Begrünungsmaßnahmen weiträumigeren Blickbeziehungen weitestgehend entzogen 
werden.  
 
Im Westen befindet sich bereits eine wirksame Eingrünung am Dickeweg. Zum Süden sind 
Einzelbaumpflanzungen vorgesehen. Insgesamt ist ein Erfordernis von weitergehenden 
Kompensationsmaßnahmen zu Gunsten des Landschaftsbildes nicht erkennbar.  
 
Auswirkungen auf Kultur- oder Sachgüter sind nicht erkennbar. 
 
 
 
 

                                                
4 http://memas01.lbeg.de/lucidamap/index.asp?THEMEGROUP=BODEN 

http://memas01.lbeg.de/lucidamap/index.asp?THEMEGROUP=BODEN
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6.5 Eingriffsminderung und Kompensation 
 
Die Lage des Standorts abseits der Ortslage und die Reduzierung des Nutzungskataloges 
und des Versiegelungsgrades führen per se zu einer guten Integration des Plangebietes in 
die Umgebung und einer Minimierung potentieller Auswirkungen. 
 
Vorgesehen werden soll zudem eine örtliche Regenwassersickerung, um die Auswirkungen 
auf den Grundwasserkörper zu minimieren.  
 
Um den P&R-Platz herum sichern hinreichend breite Pflanzstreifen die Einbindung und ver-
mindern visuelle Auswirkungen. Zudem werden landschaftsbildprägende Hecken und Gehöl-
ze soweit möglich erhalten.   
 
Die Eingriffsbilanzierung erbrachte, dass gegenüber dem Ausgangwert ein erhebliches Defi-
zit verbleibt. Es ist erforderlich, umfangreiche externe Kompensationsmaßnahmen - außer-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes - durchzuführen. Die Maßnahmen müssen 
einen Flächenwert von ca. 53.000 Punkten gemäß Städtetagsmodell aufweisen und sind bis 
zum Satzungsbeschluss abzusichern. Bei Aufwertung um 2 Wertpunkte bedarf es 2,65 ha 
aufwertungsfähiger Fläche.  
 
 
6.6 Überwachung 
 
Die Gemeinde Lindwedel überwacht die Durchführung der Kompensationsmaßnahmen in-
nerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs sowie deren Erhalt und ordnungsgemäße Pfle-
ge gemäß textlicher Festsetzungen § 4, indem 1 x jährlich eine Ortsbesichtigung vorgenom-
men wird. Gleiches gilt sinngemäß für die externe Kompensationsmaßnahme.  
  
 
6.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Nachdem das im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 13 vorgesehene Gewerbegebiet in 
Lindwedel nicht zur Umsetzung gelangt ist und die seinerzeit dafür planveranlassende Nach-
frage eines örtlichen Betriebes nicht mehr gegeben ist, möchte die Gemeinde Lindwedel 
diesen Bebauungsplan aufheben und durch eine großräumigeren Bebauungsplan mit den 
grundsätzlich gleichen Zielsetzungen überplanen. Es sollen an einem erschließungs- und 
lärmtechnisch geeigneten Standort Gewerbeflächen vornehmlich für die örtliche Entwicklung 
ausgewiesen werden, jedoch auch mit Blick auf die Lage nahe der Region Hannover und die 
dementsprechend schnelle verkehrliche Anbindung.  
 
Die Fläche ist vollständig aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde 
Schwarmstedt entwickelt, wenn die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes genehmigt ist.  
Die Erschließung erfolgt über die K 104 von Osten mit einer Notweganbindung im Westen an 
den Dickeweg.  
 
Es werden standortangepasste gewerbliche Nutzungen zugelassen. Eine lärmtechnische 
Beurteilung weist die Verträglichkeit der Nutzungen mit den nächstgelegenen empfindlichen 
Nutzungen nach.  
 
Um den P&R-Platz werden Grünstreifen ausgewiesen. Die Pflanzstreifen mindern die Aus-
wirkungen auf die Umgebung, wobei Richtung Süden auf eine Eingrünung verzichtet wird, da 
hier Erweiterungsabsichten bestehen. Es sind weitere Kompensationsmaßnahmen in erheb-
lichem Umfang außerhalb des Geltungsbereichs erforderlich. Faunistische Belange wurden 
untersucht. Zwar wurden in gewissem Umfang Lebensraumpotentiale festgestellt, der Pla-
nung entgegenstehende Belange wurden jedoch nicht sichtbar.  
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Insgesamt nimmt die Gemeinde Lindwedel auf Basis der Flächennutzungsplandarstellungen 
der 30. und 32. Änderung eine maßstabsgerechte Gewerbegebietserweiterung vor, von de-
ren Erschließung ausgehend künftig eine nachfragegerechte flexible Flächenentwicklung 
vorgenommen werden kann. Zudem werden anforderungs-/nachfragegerechte P&R-Flächen 
gesichert.  
 
 
 
7 Abwägung und Beschlussfassung 
 
Abwägung zur Endfassung: 
Die Ergebnisse der ersten öffentlichen Auslegung wurden in die Planfassung eingearbeitet, 
die sodann der erneuten öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung unterzogen wurde.  
 
Daher befasst sich die folgende Zusammenfassung der Stellungnahmen nur mit denjenigen 
aus der erneuten öff. Auslegung, davon ausgehend, dass die angeführten Bedenken / Anre-
gungen / Hinweise aus der ersten Auslegung hinreichend in Plan und Text berücksichtigt 
wurden, sofern sie nicht nochmals wiederholt wurden.  
 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit wurden nicht vorgetragen. 
 
Der Landkreis Heidekreis hat auf redaktionelle Korrekturen betreffs der Lage der Betriebs-
leiterwohnungen hingewiesen, diese wurde vorgenommen. 
 
Zudem hat der Landkreis nochmals auf die bisher noch nicht gegebene Entwicklung des 
P&R-Platzes aus dem FNP hingewiesen, da sich die 32. Änderung mit der entsprechenden 
Fläche noch im Verfahren befindet. Dies ist der Gemeinde bekannt und wird mit Blick auf die 
Inkraftsetzung des Bebauungsplanes berücksichtigt.   
 
Ebenso ist der Gemeinde bekannt, dass die externen kompensationsmaßnahmen vor dem 
Satzungsbeschluss vertraglich zu sichern sind, worauf der Landkreis nochmals hinwies.   
 
Die Belange des Straßenausbaus, hier Abstimmung der Gebietseinmündung mit dem Land-
kreis, finden sich bereits in der Begründung. Hierzu bedurfte es keiner Ergänzungen. 
 
Letztendlich hat der Landkreis nochmals explizit auf seine zurückliegenden Stellungnahmen 
zum Belang Wasser / Boden / Abfall hingewiesen. Hierzu erfolgte eine ausführliche Ergän-
zung der zweiten Entwurfsfassung (allgemeine Hinweise und Begründung). Die Gemeinde 
Lindwedel sieht dazu keinen erneuten Ergänzungsbedarf. Die Hinweise auf dem Plan enthal-
ten die wesentlichen Verbote, darüber hinaus gibt die Begründung die Inhalte der Wasser-
schutzgebietsverordnung wieder. Deren gleichsam nachrichtliche Übernahme auf dem Plan 
hält die Gemeinde für entbehrlich - und angesichts des Umfangs auch für redaktionell prob-
lematisch.  
 
Die Deutsche Bahn hat Hinweise zur Strecke, zu etwaigen Bepflanzungen, zu einem Stre-
ckenfernmeldekabel und insbesondere zu der eventuellen Notwendigkeit, den Bahnüber-
gang zu ertüchtigen, vorgetragen, je nach Umfang des (Schwer-)Verkehrs im Plangebiet.  
 
Diese Hinweise wurden zur Kenntnis genommen und in die Begründung aufgenommen, so-
fern sie dort nicht bereits Inhalt waren.  
 
Der Wasserversorgungsverband Fallingbostel hat wie bereits in der ersten Auslegung darauf 
hingewiesen, dass die Löschwassermenge entsprechend der kleinen Gefahr der Brandaus-
dehnung bereit steht. Im vorliegenden Gewerbegebiet ist von feuerbeständigen bzw. feuer-
hemmenden Umfassungen und Bedachungen auszugehen, so dass die Vorhaltung der 
Löschwassermenge analog der kleinen Gefahr der Brandausdehnung hinreichend ist.  
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Gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 genügen im vorliegenden Fall eines Gewerbegebietes mit 
einer GRZ von max. 0,6 somit 800 l/min über mindestens 2 h Benutzungsdauer. Die in der 
Begründung, Abschnitt 3.3, angegebenen 1.600 l/min sind als Maximalwert im Einzelfall zu 
betrachten. Sofern dieser im Rahmen der Baugenehmigung gefordert würde, ist dieser ent-
sprechend nachzuweisen, ggf. über ergänzende Vorkehrungen (z.B. Brunnen).   
 
Die Stellungnahme des Wasserversorgungsverbandes wurde zur Kenntnis genommen. Un-
mittelbare Auswirkungen auf die Planung ergaben sich nicht.  
 
 
Beschlussfassung: 
Die vorliegende Begründung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Südlich der Bahn II“ wurde vom 
Rat der Gemeinde Lindwedel in seiner heutigen Sitzung beschlossen. 
 
Schwarmstedt, 02.12.2013  
 
 
 
                 L. S. 
 
  gez. Minke                                                                                                  gez. Gehrs 
Bürgermeister            Gemeindedirektor 
     
 
 
 
Zusammenstellung:  
H&P, Laatzen, Juni / Nov. 2013 / März 2015 
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Anlage 1
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Anlage 2 
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